Liebe werdende Eltern!

Als Anwälte wissen wir um die mannigfaltigen rechtlichen Probleme, die mit einer Kinderwunschbehandlung verbunden sind.

Einige dieser Rechtsfragen möchten wir Ihnen in dieser Broschüre kurz darstellen. 

Lassen Sie sich Ihren Wunsch auf ein Kind und Ihre Vorfreude jedoch nicht durch rechtliche Schwierigkeiten trüben. Was auch immer Ihrem Kinderwunsch im Wege zu stehen droht: Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass es sich in vielen Fällen zu kämpfen lohnt.

Gern beraten wir Sie und stehen Ihnen zur Seite!

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




	Neue 

gesetzliche Regelung

für GKV-

Versicherte
	Zum 01.01.2004 trat das Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) in Kraft. 

In § 27 a SGB V wird nun geregelt, dass die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) nur noch drei Zyklen der künstlichen Befruchtung zu 50% übernehmen. Auf diese drei Versuche werden nicht die Behandlungskosten angerechnet, in deren Folge es zur Geburt eines Kindes, zur Fehlgeburt oder zu einer Totgeburt kam Bislang zahlten die Kassen 100% der Kosten für vier Befruchtungszyklen. Dieser Einschnitt in die Finanzierungsgrundlage stellt unserer Meinung nach ein  ungerechtfertigtes und unzumutbares Sonderopfer von Ehepartnern und Familien als Beitrag zur Konsolidierung der GKV dar und verstößt gegen elementare Verfassungsgrundsätze. Zudem ist die Gesetzesnovelle höchst kontraproduktiv; führt sie doch dazu, die ohnehin niedrige Geburtenrate in Deutschland weiter zu senken. Reproduktionsmediziner gehen von einem zusätzlichen Geburtenrückgang von 10.000 Kindern auf Grund der Kostenneureglung aus. 

Um dieser unbefriedigenden Gesetzeslage zu begegnen, ziehen wir mit unseren Mandanten vor die Sozialgerichte.
	
	Welche Krankenkasse

trägt welche Kosten?
	Die Anwaltskosten werden von den Rechtsschutzversicherungen in der Regel problemlos übernommen. Das Verfahren vor dem Sozialgericht ist ansonsten kostenlos.

Ziel dieser „Sammelklage“ ist es, bei möglichst vielen Sozialgerichten eine Klage zu platzieren, um die Erfolgschancen einer späteren Verfassungsbeschwerde zu erhöhen und politischen Druck zu erzeugen.

Bitte bedenken Sie: Unabhängig davon, dass sich die Erfolgschancen und der politische Druck mit jeder weiteren Klage vermehren, können Sie persönlich nur dann von einer positiven gerichtlichen Entscheidung profitieren, wenn Sie selbst aktiv geworden sind und Klage erhoben haben.

Die Kostenübernahme richtet sich zunächst danach, ob Sie gesetzlich oder privat krankenversichert sind.

Je nachdem, welcher Partner welcher Kasse angehört, sind verschiedene Kostenübernahmekonstellationen möglich. Im Folgenden sollen nur einige dieser denkbaren Kombinationen kurz erläutert werden.

	GKV
	Beide Partner sind GKV-versichert: 

Sind beide Partner in der gesetzlichen Krankenkasse versichert, übernimmt diese 50% der Kosten für drei Behandlungszyklen, soweit die in § 27 a SGB V genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu zählt beispielsweise, dass die Partner verheiratet sind und bestimmte Altersgrenzen (beide Partner müssen älter als 25, die Frau jünger als 40 und der Mann jünger als 50 Jahre sein) eingehalten werden. Es gilt das Körperprinzip.
	
	
	anderem daraus, dass die Privaten Kassen 100% und die Gesetzlichen Kassen nur 50% der Kosten übernehmen und dass neben dem von den PKVen zur Kostenaufteilung angewandten  Verur-sacherprinzip das Körperlichkeitsprinzip der Gesetzlichen Kassen tritt. 

Demnach ist nicht nur entscheidend, welcher Partner wo versichert ist, sondern auch wer die Ursache für die Kinderlosigkeit setzt. Die sich daraus ergebenden Rechtsfragen sind sehr

	PKV
	Beide Partner sind in einer Privaten Krankenversicherung (PKV) versichert:

Die PKVen übernehmen 100% der Kosten für vier Behandlungszyklen, wobei die Einzelheiten der Kostenübernahme in den jeweiligen Versicherungsverträgen unterschiedlich geregelt werden. 

Grundsätzlich gilt das Verursacherprinzip Danach zahlt die Versicherung des Partners, bei dem die Sterilität vorliegt, die gesamten Kosten. Ist die Sterilität bei beiden Partnern begründet (Teilverursacher), teilen die PKVen die Kosten untereinander auf.
	
	
	komplex und in vielen Fällen noch nicht abschließend geklärt.

In der Konstellation eines Paares, in der der „Alleinverursacher“ der Kinderlosigkeit privat versichert ist, muss die Private Krankenversicherung die gesamten Behandlungskosten beider Ehepartner tragen. 

In anderen Konstellationen bzw. in Fällen, in denen die Private Krankenversicherung die Kostenübernahme ganz oder teilweise verweigert lohnt es sich mit den Versicherungen in Verhandlung zu treten, da diese oft an einem außergerichtlichen 

	Mischverhältnis
	Ein Partner ist privat versichert, der andere Partner ist GKV-versichert:

In dieser Konstellation treten in der Praxis die meisten Probleme auf. Die Schwierigkeiten ergeben sich unter
	
	
	Vergleich interessiert und insofern hinsichtlich der Kostenübernahme durchaus zu Kompromissen bereit sind. Bitte lassen Sie sich nicht zu schnell entmutigen!

	Heilfürsorge

Beihilfe

Sonstige Probleme
	Weitere denkbare Konstellationen sind beispielsweise, dass zumindest ein Partner Anspruch auf freie Heilfürsorge hat, beziehungsweise, dass zumindest ein Partner beihilfeberechtigt ist. Gerade in diesem Bereich gibt es noch eine Vielzahl offener Rechtsfragen.

Da die Versicherungsbestimmungen und die Verhandlungsbereitschaft der einzelnen Kassen unterschiedlich sind, können hier keine pauschalen Ausführungen gemacht werden. Unsere Erfahrungen zeigen jedoch, dass sich Kampfgeist und eine kompetente Rechtsberatung in jedem Fall lohnen.

Neben den aufgeführten Problemen ergeben sich noch eine Vielzahl anderer Rechtsfragen.

So sind unserer Ansicht nach die starren Altersvorgaben der gesetzlichen Regelung durchaus angreifbar und zudem nicht nachvollziehbar, warum unverheiratete Paare bei den GKVen keinerlei finanzielle Unterstützung erfahren sollen.
	
	Kosten

	So gilt es nicht nur, sich gegen die einzelnen Krankenversicherungen durchzusetzen, sondern auch, den politischen Druck auf den Gesetzgeber durch Widersprüche und Klagen zu erhöhen.

Die Kosten werden erfahrungsgemäß von den Rechtsschutzversicherungen übernommen.

Sofern Sie keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben unterstützt Wunschkind e.V. gesetzlich krankenversicherte Paare bei den Klagekosten. Bitte fragen Sie bei Wunschkind e.V. nach. Wunschkind e.V. hat ein Spendenkonto eingerichtet, mit dem jede Klage in der Reihenfolge des Eingangs mit 100 € gesponsert wird, solange die Spenden ausreichen. Nach dem Motto: „Wer zuerst kommt, malt zuerst.“ 

Ihr Wunsch nach einem Kind sollte nicht an Finanzierungsproblemen scheitern. Deshalb lohnt es sich, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. 

Wir stehen Ihnen dabei gern mit juristischem Rat zur Seite.

In Zusammenarbeit mit Wunschkind e.V. engagieren wir uns für die Belange der Kinderwunschpaare. Wir vertreten mittlerweile 80 Paare in allen denkbaren Konstellationen gegen ihre jeweiligen Krankenkassen und konnten für viele Betroffene bereits die Kostenübernahme erreichen.

Gemeinsam werden wir das Kind schon schaukeln!
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